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► Nr.  VO/2023/11944
öffentlich

Lübeck, 17.02.2023

Anfrage 

Bearbeitung: Angela Fiorenza (E-Mail: Angela.Fiorenza@luebeck.de Telefon: 122-1040)

AM Dr. Axel Flasbarth (BÜNDNIS 90 / DIE GRÜNEN): Smart-Meter-
Rollout in Lübeck
Beratungsfolge:
Datum Gremium Status Zuständigkeit

21.02.2023 Hauptausschuss Öffentlich zur Kenntnisnahme

Anfrage:

Smart Meter sind ein notwendiger Baustein für die Digitalisierung der Energiewende. Wind- 
und Solarstrom ist weniger berechenbar und in der Produktion deutlich verteilter als her-
kömmliche Kraftwerke und benötigen daher ein intelligentes Management von Netzen, Las-
ten, Speichern und Kapazitäten, für den der Einsatz von Smart Metern unerlässlich ist. Auch 
um Tarifermäßigungen in Schwachlastzeiten anbieten zu können, werden Smart Meter benö-
tigt.

In Schweden haben alle Haushalte seit 2009 Smart Meter. Ähnlich sieht es in Italien aus. In 
den Niederlanden sind bereits in 95 Prozent aller Haushalte intelligente Messeinrichtungen 
eingebaut. In Deutschland sind erst 13 % der Haushalte mit den Geräten ausgestattet, ob-
wohl ursprünglich intelligente Messsysteme bereits 2020 Standard in Deutschland sein soll-
ten. Das Bundeskabinett will daher die Digitalisierung der Energiewende stärker fördern und 
entwickelt aktuell neue Regelungen für einen beschleunigten Smart-Meter-Rollout. 

Vor diesem Hintergrund möge der Bürgermeister bitte die folgenden Fragen beantworten.

 Wie viele Smart-Meter (iMSys) sind in den Lübecker Haushalten bereits verbaut?

 Wie viele Smart-Meter sollen jährlich von der TraveNetz verbaut werden?

 Wie sieht die Strategie bisher aus, die gesetzliche Verpflichtung bis 2032 zu errei-
chen?

 Gibt es Priorisierungen für bestimmte Stadtteile oder Straßenzüge mit hinterlegten 
Zeitplänen?

 Ist ausreichend Personal für den rechtzeitigen Ausbau vorhanden oder muss mit 
Montagedienstleistern zusammengearbeitet werden?

 Kann der Fachkräftemangel ggf. zu weiteren Verzögerungen führen? 

 Können Lieferschwierigkeiten/Beschaffungsprobleme am Markt ggf. zu Verzögerun-
gen führen?
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 Inwieweit würde das aktuell geplante neue Gesetz zu einer Veränderung der auf den 
alten gesetzlichen Grundlagen basierenden Strategie führen? 

Begründung:
Erfolgt mündlich.
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